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Leistungsgesuch für Kurse forstliche Weiterbildung 2026 
 
 

1. Angaben zum Gesuchsteller 

Gesuchstellende 
Organisation:  

 

Adresse:  

Zuständige Person:  

Tel.-Nr.  

Handy-Nr.  

Mail  

Bemerkungen:  

Kursanbieter: 

falls nicht identisch mit 
Antragsteller 

 

 
 

2. Angaben über die Kurse für das Jahr 2026 

Welcher Kurs Durchführungs-
datum 

Anz.Tage / 
Dauer 

Anzahl 
Teilnehmer 
tatsächl. od. 
geschätzt 

bewilligt nicht 
bewilligt 

    bitte ankreuzen 

1a Försterausbildung Studienjahr 
2026 

 2 
Semester 

   

1b Försterausbildung berufsbe-
gleitender Lehrgang 2026 

     

2. Grundlagenmodul  
Modul C2  

 10    

3a. Modul Forstwartvorarbeiter  
Modul E17 

 5    

3b. Modul Forstmaschinenführer 
Modul E9 

 5    

3c. Modul Seilkran-Einsatzleiter 
Modul E15 

 5    

4a Berufsbildner  

in Ausbildungsbetrieben H2 

 5    

4b Berufsbildner  

Grundlagen für Praktiker 

 5    

5a Weitere Kurse und Module PSAgA 
Gelände und Baum 
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5b Weitere Kurse und Module  
Nothilfekurse 

     

5c Weitere Kurse und Module (eine 
Zeile pro Kurs bzw. Modul): 

     

 
 
 

 
3. Hinweise zum Gesuch 

Für Kurse 2026 muss das Gesuchsformular bis am 11.11.2025 eingereicht werden. Es können mehrere Kurse 

darauf aufgeführt werden. Die Fondskommission entscheidet aufgrund des vorhandenen Budgets über die 

definitive Unterstützung und teilt diese den Gesuchstellern mit. Eine Kopie des bewilligten Gesuchs ist dem 

Kursanbieter zuzustellen. 

Die Beiträge des BBF Wald werden erst nach der Durchführung der Kurse oder Module (ausgenommen der 

Försterlehrgang) ausbezahlt. Der Anbieter stellt aufgrund der effektiven Teilnehmerzahl Rechnung an den BBF 

Wald.  

Für Teilnehmende aus den Kantonen VD, NE und JU (massgebend ist der Arbeitsort, für nicht Erwerbstätige 

der Wohnort) werden nur die Beiträge an die Försterausbildung ausgerichtet. Teilnehmende aus diesen 

Kantonen müssen sich für Beiträge an Module oder Weiterbildungskurse an den kantonalen Fonds richten. 

Achtung: Für Teilnehmende aus dem Kanton Wallis werden keine Beiträge entrichtet!  

Zusammen mit der Rechnung muss die Teilnehmerliste eingereicht werden. Auf der Teilnehmerliste ist auch 

der Betrieb anzugeben, in dem die Absolventen arbeiten. 

Die Teilnehmenden müssen in der Rechnung, die sie erhalten, auf die Unterstützung durch den BBF Wald 

hingewiesen werden. Die Rechnungen für die Auszahlung der Beiträge 2025 müssen spätestens am 

15.12.2026 bei der Geschäftsstelle sein.  

 

 

Datum/Unterschrift Gesuchsteller: __________________________________________________ 

 

 

4. Entscheid des BBF Wald 

 Gesuch vollständig bewilligt  

 Gesuch teilweise bewilligt (Angaben liegen bei) 

 Gesuch vollständig abgelehnt (Begründung liegt bei)  

 

Datum / Unterschrift Geschäftsstelle BBF Wald:__________________________________________ 
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